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 Veröffentlicht am 09.07.1985

Norm

AngG §26 Z2 III2a

Rechtssatz

Ist ein - aus Kulanzgründen gewährter - aliquoter Teil des Bilanzgeldes (15. Gehalt) ausständig und hat der

Arbeitnehmer noch vor dem Austritt die Gehaltsabrechnung, in der auch dieser Betrag enthalten war, bekommen und

mit der unverzüglichen Gutschrift rechnen können, ist ein unverzüglicher Austritt nicht gerechtfertigt. Hätte der

Arbeitnehmer bei der Übergabe dieser Gehaltsabrechnung darauf bestehen wollen, daß der Betrag unverzüglich zur

Verfügung stehen müsse, wäre er verpflichtet gewesen, eine sofortige Barzahlung zu verlangen.
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